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1 Allgemeine Planungsvorgaben 
1.1 Aufstellungsbeschluss 
Der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Haupt- und Finanz-
ausschuss der Gemeinde Hünxe haben in ihren Sitzungen am 
28.04.2020 und am 13.05.2020 den Beschluss zur 2. Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbegebiet Gansenberg“ gefasst.  
 
1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet besteht aus zwei Planbereichen. Der ca. 3,77 ha große 
Planbereich 1 befindet sich am westlichen Rand der Ortslage Hünxe. 
Er wird begrenzt durch:  
- den Bebauungsplan Nr. 18 „Bannemer Feld“ im Norden 
- die Dinslakener Straße (L 1) im Osten 
- den Gansenbergweg im Süden und 
- den Gillekampsweg im Westen.  
Der ca. 4,58 ha große Planbereich 2 liegt westlich der Autobahn A3, 
südlich der Weseler Straße (L 463) und umfasst die Flurstücke 305, 
370, 371, Flur 10 in der Gemarkung Bucholtwelmen. 
Der räumliche Geltungsbereich ist gem. § 9 (7) BauGB im 
Bebauungsplan festgesetzt und entspricht unverändert der 
Abgrenzung des derzeitigen Bebauungsplans. 
 
1.3 Planungsanlass und Planungsziel 
Das ursprüngliche Ziel des 2001 aufgestellten Bebauungsplanes 
Nr. 36 „Gewerbegebiet Gansenberg“ war die Entwicklung von 
Gewerbeflächen unter Berücksichtigung der im Plangebiet bereits 
vorhandenen Nutzungen und baulichen Anlagen. Der überwiegende 
Teil des Plangebietes wurde daher als Gewerbegebiet oder 
eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Ergänzend wurden ein 
Mischgebiet, eine private Grünfläche, eine Gemeinbedarfsfläche 
(Feuerwehr) und eine externe Ausgleichsfläche (Planbereich 2) 
festgesetzt. 
Nach den Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes war im 
östlichen Plangebiet ein Einzelhandelsbetrieb mit maximal 700 qm 
Verkaufsfläche zulässig. Auf diesen Flächen siedelte sich 
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes ein 
Lebensmitteldiscountmarkt an. 
Auf Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 
„Lebensmitteldiscountmarkt Junkersfeld“, welcher 2007 in Kraft trat, 
siedelte sich südlich angrenzend ein kleinflächiger 
Lebensmitteldiscountmarkt mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche an. 
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Im Jahr 2013 beantragte der nördliche Lebensmitteldisocunter eine 
Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.000 qm. Für diese Erweiterung 
wurde das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt, da es sich laut 
Kommunalem Einzelhandelskonzept der Gemeinde Hünxe* um einen 
Standort in städtebaulich nicht integrierter Lage außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches handelt.  
Im September 2016 wurde der Bebauungsplan Nr. 36 in einem 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen die Versagung des 
Bauvorbescheides zur Erweiterung des Lebensmitteldisocunters vom 
Verwaltungsgericht Düsseldorf im Rahmen einer Inzidentkontrolle als 
unwirksam eingeschätzt. Die Zulässigkeit von Vorhabens sei somit 
nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen.  
Daher beschloss der Rat der Gemeinde Hünxe bereits in seiner 
Sitzung am 13.12.2016 die erste Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 36. Der Plan erlangte jedoch keine Rechtskraft. 
Zwischenzeitlich ist die Gemeinde Hünxe zu der Erkenntnis gelangt, 
dass die im Rahmen der ersten Neuaufstellung getroffene Festsetzung 
„Sonstiges Sondergebiet“ mit Festschreibung der zulässigen 
Verkaufsfläche auf den baurechtlichen Bestand, die baulichen 
Nutzungsmöglichkeiten im Plangebiet zu sehr einschränkt und einer 
flexiblen Nutzung der Grundstücke entgegensteht.  
Ziel der Planung ist es, eine langfristige Nutzungsperspektive für das 
Plangebiet zu entwickeln und im Rahmen der Bauleitplanung die 
Empfehlungen und Ziele des Einzelhandelskonzeptes 
rechtsverbindlich umzusetzen. Die externe Ausgleichsfläche soll 
weiterhin gesichert werden. 
 
1.4 Derzeitige Situation 
Der Planbereich 1 bildet derzeit die Grenze zum Außenbereich. Die 
Anbindung an den übergeordneten Verkehr erfolgt im Nordosten über 
die Alte Weseler Straße und die Dinslakener Straße (L 1).  
Im nordöstlichen Plangebiet befindet sich ein Gerätehaus der Feuer-
wehr Hünxe, das über die Alte Weseler Straße erschlossen wird, 
ebenso wie zwei Wohnhäuser im nordwestlichen Bereich.   
Südlich grenzen die beiden bereits genannten Lebensmitteldiscount-
märkte an das Gerätehaus. Die Märkte werden über die Stichstraße 
„Junkers Feld“ erschlossen, die mit einer Wendeanlage abschließt. Der 
nördliche Markt hat vor kurzem eine Modernisierung und Verkaufsflä-
chenerweiterung vorgenommen. Entlang der Dinslakener Straße er-
folgte im Bereich der Gemeinbedarfsflächen eine dichte Eingrünung. 
Direkte Anbindungen an die Dinslakener Straße im Osten oder den 
Gansenbergweg im Süden bestehen nicht.  
Entlang der Verkehrsflächen und auf den privaten Grundstücken wur-
den teilweise Versickerungsflächen angelegt. Am südlichen 

* Stadt + Handel, Kommunales 
Einzelhandelskonzept für die 
Gemeinde Hünxe, Dortmund, 
Juni 2009 



 
 
 

 

6 

2. Neuaufstellung des  
Bebauungsplanes Nr. 36  
„Gewerbegebiet Gansenberg“ 
Gemeinde Hünxe 

 

Plangebietsrand befindet sich ein Regenrückhaltebecken, das der Nie-
derschlagswasserbeseitigung des östlichen Bebauungsplangebietes 
Nr. 27 „Pömpers Feld“ dient. 
Im Westen des Plangebietes liegt eine Schreinerei mit zugehörigem 
Wohnhaus und Nebenanlagen. Diese und ein weiter nördlich gelege-
nes Wohnhaus werden über den „Gillekampsweg“ erschlossen. 
Ein Physiotherapie-Zentrum, eine Tanzschule und ein Paketliefer-
dienst sind wiederum über die Stichstraße „Junkers Feld“ angebunden. 
Um den schmal ausgebauten „Gillekampsweg“ nicht zusätzlich mit ge-
werblichem Verkehr zu belasten, wurden hier Poller vorgesehen. 
Im Plangebiet befinden sich vereinzelt noch unbebaute Flächen.  
Der Planbereich 2 liegt rund 1,2 km westlich des Ortsrandes von Hünxe 
südlich der Weseler Straße. Die Fläche stellt sich im Wesentlichen als 
intensiv genutztes Grünland dar. In Ost-West-Richtung verläuft der 
Bruchgraben zentral durch den Planbereich. Nördlich und Südlich der 
Fläche bestehen Waldflächen. 
 
1.5 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Landes- und Regionalplanung 
Hünxe liegt im räumlichen Geltungsbereich des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan 99). Dieser 
Regionalplan gilt bis zum Inkrafttreten des neuen Regionalplans Ruhr, 
der derzeit durch den Regionalverband Ruhr aufgestellt wird. Der Ge-
bietsentwicklungsplan 99 erfasst das Plangebiet (Planbereich 1) als 
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB). Auch im Entwurf des Regional-
plans Ruhr ist das Plangebiet als ASB festgelegt. Der Planbereich 2 
wird in beiden Plänen als Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche mit 
den überlagernden Freiraumfunktionen „Schutz der Natur“ und „Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ festgelegt.  
 
• Flächennutzungsplan 
Das nordwestliche Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Stadt 
Hünxe als „gemischte Baufläche“ und die östlich angrenzenden Flä-
chen der Feuerwehr als „Fläche für den Gemeinbedarf“ dargestellt.  
Im Südwesten befindet sich eine „Fläche für Versorgungsanlagen - 
Niederschlagswasserbeseitigung“. Das übrige Plangebiet wird als ge-
werbliche Baufläche dargestellt. Diese Darstellungen werden im Be-
bauungsplan entsprechend konkretisiert. Der Bereich, in dem derzeit 
nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzungen ansässig sind, wird 
im Rahmen der erneuten 49. Änderung des Flächennutzungsplanes 
parallel von „gewerbliche Baufläche“ zu „gemischte Baufläche“ geän-
dert. Der Planbereich 2 wird im Flächennutzungsplan als „Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft“ dargestellt.  
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• Verbindliche Bauleitplanung 
Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Gansen-
berg“ setzte für den Großteil des Geltungsbereiches „Gewerbegebiet“ 
sowie „eingeschränktes Gewerbegebiet“ gem. § 8 BauNVO fest. Im 
nördlichen Bereich waren ein Mischgebiet und eine Gemeinbedarfsflä-
che mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festgesetzt.  
Die Alte Weseler Straße und die Stichstraße Junkers Feld wurden als 
öffentliche Verkehrsflächen gesichert. Des Weiteren wurden Flächen 
für die Versickerung von Niederschlagswasser, eine private Grünflä-
che, eine mit GFL-Rechten belegte Fläche und Flächen zur Anpflan-
zung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen festgesetzt. 
Für den Planbereich 2 trifft der Bebauungsplan die Festsetzung als 
„Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft“. Folgende Maßnahmen sind im Bebau-
ungsplan vorgesehen: 
- Bereich Bruchgraben: Gehölzpflanzungen unter Berücksichtigung 

der Einschränkungen aufgrund der oberirdischen und unterirdi-
schen Leitungen 

- Extensivierung der im Plan dargestellten Grünlandflächen nördlich 
und südlich des Bruchgrabens entsprechend der Bewirtschaf-
tungspakete des Feuchtwiesenschutzprogramms gemäß Runder-
lass MURL vom 08.04.1997:  

o Paket 4a), aa) für die Fläche nördlich des Grabens und  
o Paket 5a), aa) für die Fläche südlich des Grabens. 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 51 „Lebensmitteldiscount-
markt Junkersfeld“ wird ebenfalls durch die Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebiet Gansenberg“ überplant. Als zulässige 
Nutzung setzte der VBP Nr. 51 Einzelhandel bzw. den Verkauf von 
Waren aller Art auf einer Verkaufsfläche von max. 800 qm fest, wobei 
auf einer Verkaufsfläche von mind. 560 qm (70 % der Gesamtverkaufs-
fläche) Lebensmittel, Getränke, Drogerie, Kosmetik und Haushaltswa-
ren vorzusehen waren.  
 
 
2 Städtebauliches Konzept 
Ziel der Planung ist es, unter Berücksichtigung der bestehenden Nut-
zungen eine langfristige Nutzungsperspektive für das Plangebiet zu 
entwickeln und im Rahmen der Bauleitplanung die Empfehlungen und 
Ziele des Einzelhandelskonzeptes rechtsverbindlich umzusetzen. 
Ein wesentliches Ziel des Einzelhandelskonzeptes ist die Erhaltung 
und Fortentwicklung der städtebaulich-funktionalen Ausstattungsmerk-
male im zentralen Versorgungsbereich Ortszentrum Hünxe durch die 
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Sicherung und Stärkung eines Magnetbetriebes der Lebensmittelbran-
che sowie der bestehenden kleineren Fachgeschäfte und Spezialan-
gebote sowie der Ausbau des Angebots im mittelfristigen und teilweise 
im langfristigen Bedarfsbereich. Funktionsverluste, die durch neue An-
siedlungen außerhalb des Ortskerns an nicht integrierten Lagen resul-
tieren könnten, sind zu vermeiden.  
Das Gewerbegebiet soll daher dem Handwerks- und Dienstleistungs-
gewerbe sowie ggf. kleinflächigem, nicht zentrenrelevantem Einzel-
handel vorbehalten sein. Aus diesem Grund wird ein Gewerbegebiet 
festgesetzt, um eine möglichst große Flexibilität in Bezug auf eine ge-
werbliche Nutzung zu ermöglichen. Zum Schutz des zentralen Versor-
gungsbereiches soll innerhalb des Gewerbegebietes der zentrenrele-
vante Einzelhandel vollständig und der zentren- und 
nahversorgungsrelevante Einzelhandel teilweise ausgeschlossen wer-
den. Lediglich Lebensmitteldiscountmärkte sollen teilweise zulässig 
sein. Der großflächige Lebensmitteldiscountmarkt, der erst kürzlich er-
weitert wurde, wird somit auf den Bestandsschutz beschränkt. Der 
kleinflächige Markt ist im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungs-
planes weiterhin zulässig.  
Das Mischgebiet soll um den südlich angrenzenden Teil des bisherigen 
Gewerbegebietes und die private Grünfläche erweitert werden. Auch 
hier sollen Einschränkungen für Einzelhandelsnutzungen festgesetzt 
werden.  
 
 
3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung  
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Flächen im Plangebiet werden als „Mischgebiet“ und „Gewerbege-
biet“ festgesetzt.  
 
3.1.1 Mischgebiet 
Im Mischgebiet sind die gem. § 6 (2) Nr. 3, 6, 7 und 8 BauNVO allge-
mein zulässigen Nutzungen (Schank- und Speisewirtschaften, Garten-
baubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a (3) 
Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch ge-
werbliche Nutzungen geprägt sind) unzulässig. Dies betrifft auch die 
gem. § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten 
im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO außerhalb der in § 6 (2) Nr. 8 
BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets. Das Mischgebiet soll neben 
dem Wohnen insbesondere nicht störenden Gewerbebetrieben für 
Kleingewerbe sowie der Ansiedlung von freiberuflich oder ähnlich Tä-
tigen dienen. 
Entsprechend der Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes sind Ein-
zelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten und zentren- und 
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nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten gem. „Hünxer Liste“ un-
zulässig. 
Das Mischgebiet wird um den südlich angrenzenden Teil des bisheri-
gen Gewerbegebietes (GEe1) und die private Grünfläche an der Alte 
Weseler Straße erweitert. Auf den gewerblichen Flächen sind derzeit 
nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe ansässig, sodass sich ins-
gesamt eine ausgeglichene Mischung zwischen Wohnen und Gewerbe 
ergibt.  
 
3.1.2 Gewerbegebiet 
Die weiteren Bauflächen im Plangebiet werden entsprechend der o.g. 
Zielsetzung und ihrer heutigen Nutzung als Gewerbegebiet gem. § 8 
BauNVO festgesetzt. 
Im Hinblick auf die Vermeidung von Auswirkungen von schweren Un-
fällen im Sinne des § 50 BImSchG auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutz-
bedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 
Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Na-
turschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, werden Betriebe und Anlagen, die 
einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) BImSchG bilden, inner-
halb des Gewerbegebietes ausgeschlossen. 
Wie unter Punkt 1.3 beschrieben, ist das Plangebiet mittlerweile na-
hezu vollständig bebaut, ohne dass es zu Nutzungskonflikten zwischen 
der gewerblichen Nutzung und den angrenzend vorhandenen Wohn-
gebieten kommt. 
Im bisherigen Bebauungsplan wurde eine Gliederung der Bauflächen 
nach Abstandserlass NRW in der Fassung von 1998* vorgenommen. 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Gansenberg” ist geprüft worden, ob eine Gliederung 
des festgesetzten Gewerbegebietes auf der Basis des aktuellen Ab-
standserlasses NRW (Abstandsliste in der Fassung von 2007) in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden soll.  
Die Grenzen der gewerblichen Nutzung im Sinne des Immissions-
schutzes werden jedoch im Plangebiet bereits heute durch das in § 15 
BauNVO verankerte Gebot der Rücksichtnahme gebildet, wonach Nut-
zungen im Einzelfall unzulässig sind, „wenn von ihnen Belästigungen 
oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Bauge-
bietes im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind 
…”. 
Potenzielle Nutzungskonflikte zwischen Gewerbebetrieben und 
schutzbedürftiger Wohnbebauung lassen sich im vorliegenden Fall so-
mit sachgerecht auf der Grundlage des § 15 BauNVO lösen. 
Im Rahmen der Neuaufstellung wird daher auf eine Gliederung der 

* Rd. Erl. des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft vom 02.04.1998 
(MBl. NW 1998, S. 744) 
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Bauflächen nach der Art der zulässigen Betriebe auf der Grundlage der 
Abstandsliste 2007 verzichtet. 
 
• Einzelhandel 
Im festgesetzten Gewerbegebiet erfolgt entsprechend der allgemeinen 
Zielsetzung ebenfalls ein Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit 
zentrenrelevantem und zentren- und nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment. 
Aufgrund der im GE* breits bestehenden Einzelhandelsnutzungen wird 
abweichend davon festgesetzt, dass in diesem Teilbereich des Plan-
gebietes Einzelhandelsbetriebe des Betriebstyps „Lebensmitteldis-
countmarkt“ weiterhin zulässig sind.  
Lebensmitteldiscounter zeichnen sich durch ein spezialisiertes Sorti-
ment mit einer niedrigen Artikelzahl aus. Weitere Merkmale sind 
Selbstbedienung, einfache Ladenausstattung und aggressive Marke-
ting-Strategien. Neben dem Hauptsortiment „Nahrungs- und Genuss-
mittel“ und dem entsprechenden Randsortiment werden in Lebensmit-
teldiscountern üblicherweise auch Aktionswaren angeboten, bei denen 
es sich um Waren handelt, die nicht dauerhaft angeboten werden, son-
dern lediglich zeitlich begrenzt im Rahmen bestimmter, ständig wech-
selnder Aktionsangebote, die ggf. auch während eines Jahres wieder-
holt werden können. 
Der großflächige Lebensmitteldiscountmarkt ist durch die Festsetzun-
gen auf den sich aus der Baugenehmigung ergebenden Bestand-
schutz beschränkt, da er gemäß § 11 (3) Satz 1 Nr. 2, 3 BauNVO nur 
in Kerngebieten oder in einem entsprechenden Sondergebiet zulässig 
wäre. Dieser Markt hat sich jedoch kürzlich erst erweitert und moder-
nisiert, sodass zunächst keine Änderungsabsichten zu erwarten sind.  
Der kleinflächige Lebensmitteldiscounter ist mit den im Gewerbegebiet 
GE* getroffenen Festsetzungen weiterhin vereinbar.  
Handelsbetriebe für nicht zentrenrelevante Sortimente gem. „Hünxer 
Liste“ bleiben zulässig, da der Standort im Sinne des Einzelhandels-
konzeptes das Potential eines Sonderstandortes für nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandel besitzt.  
Die „Hünxer Liste“ mit den zentrenrelevanten und zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Sortimenten ist unter der textlichen Festset-
zung Nr. 1.1.2 des Bebauungsplanes aufgeführt. 
 
• Ausschluss sonstiger Nutzungen 
Um die Bauflächen für gewerbliche Betriebe (Handwerk, Dienstleistun-
gen) vorzuhalten, werden – wie bisher – die gem. § 8 (2) Nr. 3 und 4 
BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen und Anlagen für sportliche 
Zwecke sowie die gem. § 8 (3) Nr. 1, 2 und 3 BauNVO sonst aus-
nahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
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gesundheitliche Zwecke, Vergnügungsstätten und Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter im Plangebiet ausgeschlossen. 
Vergnügungsstätten könnten zudem zu einem durch die Nachfrage 
nach Standorten für Vergnügungsstätten ausgelösten Anstieg der 
Grundstückspreise und sogenannten Trading-Down-Prozessen füh-
ren.  
Der Ausschluss von betriebszugehörigen Wohnungen erfolgt in die-
sem Zusammenhang aufgrund der Knappheit an ortskernnahen ge-
werblichen Bauflächen. Diese Flächen sollen im Sinne einer „Stadt der 
kurzen Wege” vor allem für die Ansiedlung von nicht erheblich stören-
den produzierenden Betrieben und Handwerksbetrieben in fußläufiger 
Entfernung zum Ortskern genutzt werden. Im Übrigen entspricht dies 
der langfristigen Strategie der Gemeinde Hünxe, Gewerbeflächen aus-
schließlich für gewerbliche Nutzungen vorzuhalten.  
Das vorhandene betriebszugehörige Wohnhaus im westlichen Plange-
biet wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf den Be-
standschutz beschränkt, um zukünftig eine gewerbliche Entwicklung 
der Flächen im Sinne des oben beschriebenen Planungsziels zu be-
fördern. 
 
3.2 Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr) 
Auf der Fläche für den Gemeinbedarf ist bereits die Feuerwache 
Hünxe errichtet worden und im derzeitigen Bebauungsplan als Fläche 
für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehr festge-
setzt. Diese Festsetzung wird im Rahmen der Neuaufstellung über-
nommen, um den Standort weiterhin planungsrechtlich zu sichern.  
 
3.3 Maß der baulichen Nutzung 
3.3.1 Baukörperhöhen und Geschossigkeit 
Im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 36 wurde eine zweigeschossige 
Bebauung mit einer maximalen Höhe von 12 m festgesetzt. Dies ent-
spricht sowohl der Situation vor Ort als auch Zielsetzung für die zu-
künftige Entwicklung des Gebietes. Im Sinne der Eindeutigkeit wird die 
zulässige Baukörperhöhe nunmehr in Metern über NHN mit maximal 
41,0 m ü. NHN festgesetzt. Dies entspricht bezogen auf das vorhan-
dene Geländeniveau einer Baukörperhöhe von ca. 12,0 m. Auch die 
zulässige Geschossigkeit liegt weiterhin bei zwei Vollgeschossen.  
 
3.3.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
Für das Gewerbegebiet wird entsprechend der Obergrenzen des § 17 
BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Im Misch-
gebiet wird die GRZ von bisher 0,4 auf 0,5 erhöht, um auch im Sinne 
einer wirtschaftlichen Nutzung und des sparsamen Umgangs mit 
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Grund und Boden eine angemessene Nutzbarkeit zu ermöglichen. Die 
GRZ von 0,8 für die Gemeinbedarfsfläche wird aus den bisherigen 
Festsetzungen übernommen. 
Eine Geschossflächenzahl bzw. Baumassenzahl wird nicht festge-
setzt, da diese indirekt durch die festgesetzte Grundflächenzahl und 
Geschossigkeit begrenzt ist. Eine Überschreitung der Obergrenzen 
gem. § 17 BauNVO ist nicht möglich.  
 
3.4 Überbaubare Flächen / Baugrenzen 
Im ursprünglichen Bebauungsplan sind die überbaubaren Flächen mit 
Baugrenzen großzügig eingefasst und ermöglichen eine hohe Flexibi-
lität in der Grundstücksnutzung. Der Verlauf der Baugrenzen wird bei 
der Neuaufstellung des Bebauungsplans grundsätzlich beibehalten, je-
doch entsprechend dem vorhandenen baulichen Bestand geringfügig 
angepasst.  
Zur optischen Auflockerung der Straßenräume und um zu vermeiden, 
dass Gebäude direkt an die Straße gebaut werden, werden die Bau-
grenzen entsprechend dem ursprünglichen Bebauungsplan in 3,0 bis 
5,0 m Entfernung parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt.  
Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 
wird auf die Ausweisung von überbaubaren Flächen verzichtet. 
 
3.5 Bauweise 
Im Gewerbegebiet GE wird aufgrund der Größe des Baufeldes eine 
offene Bauweise festgesetzt; eine Überschreitung der Gebäudelängen 
von 50 m ist hier nicht möglich. In der mit GE* gekennzeichneten Teil-
fläche ist entsprechend des ursprünglichen Bebauungsplans eine ab-
weichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzt. Hier gilt 
grundsätzlich die offene Bauweise, eine Überschreitung der Gebäude-
längen von 50 m ist jedoch zulässig, um den baulichen Bestand pla-
nungsrechtlich zu sichern.   
Im Mischgebiet wird zur Sicherung und Weiterentwicklung der beste-
henden Bebauungsstruktur eine offene Bauweise festgesetzt.  
Zum Schutz der nicht überbaubaren Flächen wird festgesetzt, dass 
Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen im Sinne des § 23 (5) 
BauNVO mit Ausnahme von Zufahrten und Zuwegungen im Mischge-
biet im Bereich zwischen Verkehrsfläche und straßenbegleitender 
Baugrenze unzulässig sind. Im Gewerbegebiet sind Nebenanlagen au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.  
 
 
4 Erschließung 
Die innere Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt über die Straße 
„Junkers Feld“ mit Zufahrt von der „Alten Weseler Straße“ im Norden. 
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Die Grundstücke im Norden des Plangebiets werden von der „Alten 
Weseler Straße“ erschlossen. Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
„Junkers Feld“ und „Alte Weseler Straße“ werden im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
Von östlichen Landesstraße L 1 erfolgt keine Anbindung an das Plan-
gebiet und auch zum südlich verlaufenden Gansenbergweg besteht 
keine Verbindung. Planungsrechtlich wird dies durch die Festsetzung 
von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten entlang der südlichen und 
östlichen Plangebietsgrenze gesichert. 
 
4.1 Ruhender Verkehr  
Die gem. Stellplatzsatzung für die Gemeinde Hünxe erforderlichen 
Stellplätze sind jeweils auf den privaten Grundstücksflächen nachzu-
weisen. Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zuläs-
sig. Öffentliche Stellplätze finden sich einseitig straßenbegleitend ent-
lang der inneren Erschließungsstraße „Junkers Feld“. 
 
4.2 Anbindung an den öffentlichen Personnenahverkehr 
Nordöstlich des Plangebiets, an der Dinslakener Straße, befindet sich 
die Bushaltestelle „Mühle“. Von dort aus bestehen Verbindungen zum 
Busbahnhof Hünxe, zu den Bahnhöfen Dinslaken und Wesel sowie in 
das Stadtgebiet von Voerde. 
 
4.3 Mit Leitungsrecht belastete Flächen 
Auf den Flurstücken 726, 727 und 728 verläuft im Ursprungsplan ein 5 
m breites Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Anlieger. 
Diese Festsetzung wird bei der Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 36 übernommen. Allerdings wird die festgesetzte Fläche der örtli-
chen Situation angepasst und unter Berücksichtigung der vorhande-
nen Erschließung um ca. 1,5 m in Richtung Norden verschoben. Zu-
dem wird das Geh- und Fahrrecht für die Allgemeinheit festgesetzt, um 
hier eine Verbindung zwischen Junkers Feld und dem Gillekampsweg 
am westlichen Rand des Plangebietes zu ermöglichen. Das Leitungs-
recht wird zu Gunsten der Versorgungsträger festgesetzt. 
Im Planbereich 2 werden die Schutzbereiche einer unterirdischen Mi-
neralölleitung und einer oberirdischen 10 kV-Stromleitung mit einem 
Leitungsrecht zugunsten der Versorger festgesetzt.  
 
 
5 Natur und Landschaft 
5.1 Grün- und Freiraumgestaltung 
Die vorhandenen Straßenbäume an der „Alte Weseler Straße sowie 
prägende Einzelbäume im Planbereich 1 werden als „zu erhalten“ fest-
gesetzt. 
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Die vorhandene Heckenstruktur im Westen des Plangebietes sowie im 
Nordosten im Bereich der Gemeinbedarfsfläche wird ebenfalls als „zu 
erhalten“ festgesetzt. 
Auf den im Planbereich 1 mit P1 gekennzeichneten Flächen zur An-
pflanzung ist eine dreireihige Hecke aus bodenständigen Gehölzen 
gem. Pflanzliste 1 in einem Pflanz- bzw. Reihenabstand von 1,5 m x 1 
m anzulegen (10 % Heister (Höhe 200 - 250 cm), 90 % Sträucher 
(Höhe 80 - 120 cm)). Dabei sind die in der Pflanzliste angegebenen 
Arten wahlweise zu verwenden.  
Die im Planbereich 1 gemäß zeichnerischer Festsetzung mit P2 ge-
kennzeichneten Flächen zur Anpflanzung sind als Extensivgrünland 
aus regionalem Saatgut zu entwickeln und zu pflegen.  
 
 
Pflanzliste 1 
Bäume      
Carpinus betulus   Hainbuche   
Fraxinus excelsior   Esche 
Jugians regia    Walnuß 
Quercus robur   Stieleiche 
Acer campestre   Feldahorn 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Sambucus nigra   Holunder 
Sambucus racemosa  Traubenholunder 
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 
 
Sträucher 
Corylus avellana   Hasel  
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 
Acer campestre   Feldahorn 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rhamnus frangula   Faulbaum 
Rosa canina    Hundsrose 
 
Um Auswirkungen auf das Kleinklima zu begrenzen bzw. zu minimie-
ren wird festgesetzt, dass Dachflächen von Flachdächern mit einem 
Flächenanteil von mindestens 75 % (bezogen auf die jeweilige Dach-
fläche) extensiv zu begrünen sind. Stellplätze und ihre Zuwegungen 
sind aus wasserdurchlässigen Materialien anzulegen.  
 
Der Planbereich 2 liegt rund 1,2 km westlich des Ortsrandes von Hünxe 
südlich der Weseler Straße und dient der Kompensation des durch die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gansenbergweg“ hervorge-
rufenen Eingriff. 
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Die Fläche stellt sich im Wesentlichen als intensiv genutztes Grünland 
dar. In Ost-West-Richtung verläuft der Bruchgraben zentral durch den 
Planbereich. Nördlich und Südlich der Fläche bestehen Waldflächen. 
Folgende Maßnahmen sind im Bebauungsplan vorgesehen: 
• Extensivierung der im Plan dargestellten Grünlandflächen nördlich 

und südlich des Bruchgrabens entsprechend der Bewirtschaf-
tungspakete des Feuchtwiesenschutzprogramms (gemäß Runder-
lass MURL vom 8.4.1997:  

o Paket 4a), aa) für die Fläche nördlich des Grabens und  
o Paket 6a), aa) für die Fläche südlich des Grabens. 

• Auf den Flächen für Anpflanzungen entlang des Bruchgrabens im 
Planbereich 2 ist ein zweireihiger Gehölzstreifen mit Gehölzen der 
Pflanzliste 2 anzupflanzen. Im Bereich der 10kV-Leitung sind aus-
schließlich Sträucher in einem Pflanz- bzw. Reihenabstand von 1 
m x 1 m anzulegen (Höhe 80 – 120 cm). Im weiteren sind 50% 
Heister (Höhe 200 – 250 cm) und 50 % Sträucher zu pflanzen.  

• Im Bereich der Leitungsrechte für die Mineralölfernleitung ist die 
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern unzulässig. 

 
Pflanzliste 2 
I. Großkronige Bäume als Heister     
Carpinus betulus   Hainbuche   
Fraxinus excelsior   Esche 
Querqus petraea   Traubeneiche 
Quercus robur   Stieleiche 
 
II. Mittel- bis kleinkronige Bäume als Heister 
Alnus glutinosa  Schwarzerle 
 
III. Sträucher als 2 x verpflanzte Ware 
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 
Crataegus monogyna  Weißdorn 
Salix aurita   Ohrweide 
 
5.2 Eingriffsregelung 
Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit von 4.291 
Punkten (vgl. Anhang), welches im Planbereich 2 durch entsprechende 
Maßnahmen ausgeglichen werden soll. 
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5.3 Arten- und Biotopschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-
isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwarten 
sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des Vorha-
bens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenziell nicht 
ausgeschlossen werden können – bzw. ob und welche Maßnahmen 
zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich werden.  
 
• Bestandsbeschreibung 
Der Bebauungsplan wird in die Planbereiche 1 und 2 unterteilt. Plan-
bereich 2 dient ausschließlich als Ausgleichsfläche für den mit den 
Festsetzungen des Planbereiches 1 verbundenen Eingriff. Von einer 
artenschutzrechtlichen Betrachtung des Planbereiches 2 wird daher 
abgesehen. 
Der Planbereich 1 weist bereits derzeit einen hohen Versiegelungs-
grad auf. Im nordöstlichen Plangebiet befindet sich ein Gerätehaus der 
Feuerwehr Hünxe. Südlich grenzen zwei Lebensmitteldiscountmärkte 
an.  
Entlang der Verkehrsflächen und auf den privaten Grundstücken wur-
den teilweise Versickerungsflächen angelegt. Am südlichen Plange-
bietsrand befindet sich ein Regenrückhaltebecken, das der Nieder-
schlagswasserbeseitigung des östlichen Bebauungsplangebietes Nr. 
27 „Pömpers Feld“ dient. 
Im Westen des Plangebietes liegt eine Schreinerei mit zugehörigem 
Wohnhaus und Nebenanlagen. Im Nordwesten des Plangebietes be-
steht ein Wohnhaus mit Wohngarten. 
Das Plangebiet ist im Osten und tlw. Süden durch Gehölze eingegrünt. 
Entlang der „Alte Weseler Straße“ befinden sich einige alte Gehölze. 
Der Übergang zur freien Landschaft ist nach Süden und Westen gege-
ben. 
 
• Artenvorkommen 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems (FIS) kommen im Bereich 
des Messtischblattes 4306 (Quadrant 4) 24 planungsrelevante Arten 
vor; dazu gehören unter Berücksichtigung der im Plangebiet vorkom-
menden bzw. angrenzenden Lebensraumtypen (Kleingehölze, Bäume, 
Gebäude, Gärten) 21 Vogelarten (s. Tab. 1). 
 
Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 4 im Messtischblatt 4306, Stand: 
August 2020. Status: B = Brutnachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden, N = 
Nachweis ab 2000 vorhanden. Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzu-
reichend, S = schlecht. Na = Nahrungshabitat, FoRu =  Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, () = potentielles Vorkommen, ! = Hauptvorkom-
men. Bemerkung: kein potentielles Vorkommen (-), pot. Vorkommen denkbar 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des Ministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur und Ver-
braucherschutz vom 
22.12.2010: Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame Hand-
lungsempfehlungen 
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(-/+), pot. Vorkommen wahrscheinlich (+).  

 
 
Darüber hinaus ist insbesondere in den Bereichen einiger Gebäude mit 
gebäudebewohnenden Fledermausarten zu rechnen. 
Unter Berücksichtigung der erfolgten Bestandserfassung wird nachfol-
gend eine artenschutzrechtliche Betroffenheit planungsrelevanter Ar-
ten i.S. des § 44 (1) BNatSchG geprüft. Planungsrelevante Arten, die 
im Vorhinein mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wurden (vgl. 
Tab. 1), weil die spezifischen Lebensraumansprüche im Plangebiet 
bzw. im auswirkungsrelevanten Umfeld nicht erfüllt werden, unterlie-
gen dabei keiner näheren Betrachtung. 
 
• Prognose der artenschutzrechtlichen Konflikte 
Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes werden die bestehen-
den Strukturen im Plangebiet weitestgehend gesichert. 
Einige der laut FIS vorkommenden Vogelarten (Sperber, Turmfalke, 
Star, Feldsperling, Gartenrotschwanz) sind im Plangebiet aufgrund der 
vorkommenden Strukturen und Lage am Siedlungsrand sporadisch zu 
erwarten. Eine essenzielle Beeinträchtigung dieser Arten ist mit Um-
setzung der Planung in jedem Fall auszuschließen, da wertgebende 
Strukturen wie Alleebäume nicht überplant werden. 
Fledermausarten könnten die vorhandenen Gebäude als Lebens-
stätte (Sommerquartier, Wochenstube) nutzen. Ein Neu- oder Umbau 
von Gebäuden im Bereich der Neuaufstellung ist nicht unwahrschein-
lich. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG 
ist deswegen in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Land-
schaftsbehörde vor Abriss von Gebäuden durch einen Fachgutachter 
zu prüfen, ob Fledermausarten die bestehenden Gebäude als Lebens-
stätte nutzen.  
Die eingrünenden Gehölzstrukturen könnten den Fledermäusen als 

Art Status Erhaltungszustand	
in	NRW	(ATL)

Bemerkung KlGehoel Gaert Gebaeu

Wissenschaftlicher	NameDeutscher	Name

Vögel
Accipiter	gentilis Habicht N G- - (FoRu),	Na Na
Accipiter	nisus Sperber N G -/+ (FoRu),	Na Na
Alcedo	atthis Eisvogel N G - (Na)
Anthus	trivialis Baumpieper N U - FoRu
Asio	otus Waldohreule N U - Na Na
Athene	noctua Steinkauz N G- - (FoRu) (FoRu) FoRu!
Buteo	buteo Mäusebussard N G - (FoRu)
Carduelis	cannabina Bluthänfling N unbek. - FoRu (FoRu),	(Na)
Cuculus	canorus Kuckuck N U- - Na (Na)
Delichon	urbica Mehlschwalbe N U - Na FoRu!
Dryobates	minor Kleinspecht N U - Na Na
Dryocopus	martius Schwarzspecht N G - (Na)
Falco	tinnunculus Turmfalke N G -/+ (FoRu) Na FoRu!
Hirundo	rustica Rauchschwalbe N U - (Na) Na FoRu!
Locustella	naevia Feldschwirl N U - FoRu
Luscinia	megarhynchos Nachtigall N G - FoRu! FoRu
Passer	montanus Feldsperling N U -/+ (Na) Na FoRu
Pernis	apivorus Wespenbussard N U - Na
Phoenicurus	phoenicurus Gartenrotschwanz N U -/+ FoRu FoRu FoRu
Saxicola	rubicola Schwarzkehlchen N G - FoRu
Scolopax	rusticola Waldschnepfe N G - (FoRu)
Strix	aluco Waldkauz N G - Na Na FoRu!
Sturnus	vulgaris Star N unbek. -/+ Na FoRu
Tyto	alba Schleiereule N G - Na Na FoRu!
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Leitstruktur in die freie Landschaft dienen. Die Gehölzstrukturen wer-
den im Rahmen der die Neuaufstellung des Bebauungsplanes weiter-
hin gesichert.  
 
Um mit dem Bebauungsplan keine artenschutzrechtlichen Verbote ge-
mäß § 44 BNatSchG vorzubereiten sind folgende Maßnahmen not-
wendig:  
• Da eine Funktion als Lebensstätte für planungsrelevante Fleder-

mausarten im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden kann, ist 
vor Abriss von Gebäuden in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde ein Fachgutachter zu beauftragen.  

• Gemäß § 39 (5) BNatSchG sollten Gehölzrodungen nur außerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. 
nicht in der Zeit vom 01.03. - 30.09., durchgeführt werden. Eine 
Rodung / Fällung innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur 
nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
und ggf. mit ökologischer Baubegleitung zulässig. 

 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 
Unter Berücksichtigung oben genannter Maßnahmen kann festgehal-
ten werden, dass im Rahmen der Umsetzung der Planung keine Ver-
botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden. 
 
5.4 Natura 2000-Gebiete 
Das nächstliegende FFH-Gebiet „NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht 
und NSG Loosenberge“ (DE-4306-301) befindet ca. 1,1 km nordöstlich 
des Planbereiches 1 und 2,4 km nordöstlich des Planbereiches 2. 
Aufgrund der Art des Vorhabens und der Entfernung sind keine 
erheblichen negativen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ersichtlich. 
 
5.5 Klimaschutz 
Durch die 2. Neuaufstellung wird der derzeitige Ist-Zustand im Plange-
biet gesichert. Negative Auswirkungen im Sinne des Klimaschutzes 
sind daher nicht zu erwarten. 
 
 
6 Ver- und Entsorgung 
• Strom, Gas, Wasser 
Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung wird durch die bestehenden 
Leitungsnetze sichergestellt. 
 
• Abwasserbeseitigung 
Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers wird durch das 
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bestehende Leitungsnetz sichergestellt. Die Niederschlagswasserbe-
seitigung der Straßen erfolgt auf den begleitend an der Straße festge-
setzten Versickerungsflächen. Ebenfalls wurde innerhalb des Wende-
kreises eine Versickerungsfläche gem. EAE ausgebildet. Die 
Niederschlagswasserbeseitigung der privaten Grundstücke erfolgt 
durch Versickerung auf diesen selbst. Die Versickerungsfläche im Süd-
westen des Plangebietes dient dem östlich angrenzenden Wohngebiet 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „Gewerbege-
biet Gansenberg“.  
 
• Abfallentsorgung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt vorschriftsgemäß durch ein von der Ge-
meinde Hünxe konzessioniertes Unternehmen. 
 
 
7 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 
Kenntnisse über Altlasten oder Verdachtsflächen liegen im Plangebiet 
nicht vor. 
Der Planbereich war im 2. Weltkrieg Kampfgebiet (Granatbeschluss). 
Eine entsprechende Luftbildauswertung war allerdings negativ. Es ist 
jedoch nicht auszuschließen, dass Kampfmittel im Boden vorhanden 
sind. Aus diesem Grund sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist aus Sicher-
heitsgründen die Erdarbeit einzustellen und umgehend das Ordnungs-
amt der Gemeinde Hünxe zu benachrichtigen. Der Kampfmittelräum-
dienst empfiehlt deshalb vor Durchführung evtl. erforderlicher größerer 
Bohrungen (z.B. Pfahlgründung) Probebohrungen (70 - max. 120 mm 
Durchmesser) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetall-
rohren zu versehen sind. Danach erfolgt eine Überprüfung dieser Pro-
bebohrungen mit ferromagnetischen Sonden. Sämtliche Bohrarbeiten 
sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Wider-
stand gestoßen wird. In diesem Fall ist ebenfalls das Ordnungsamt zu 
benachrichtigen. Ein entsprechender Hinweis wurde in die Planzeich-
nung aufgenommen.  
 
 
8 Bergbau 
Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerks-
feld "Hiesfeld 56" im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft, Shamrock-
ring 1 in 44623 Herne sowie über dem auf Steinsalz verliehenen Berg-
werksfeld "Bruckhausen 25" im Eigentum der Thyssen 
Vermögensverwaltung GmbH, Dammstraße 31 in 47119 Duisburg. 
Bergbau ist bisher im Planbereich nicht umgegangen. Ein entspre-
chender Hinweis wurde in die Planzeichnung aufgenommen. 
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9 Immissionsschutz 
Im wirksamen Bebauungsplan wurde der Immissionsschutz durch eine 
Gliederung der Bauflächen nach Abstandserlass NRW in der Fassung 
von 1998* sichergestellt. Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes wird auf eine derartige Festsetzung verzichtet. Die Flächen 
im Plangebiet sind zwischenzeitlich fast vollständig bebaut. Die Gren-
zen der gewerblichen Nutzung im Sinne des Immissionsschutzes wer-
den jedoch im Plangebiet bereits heute durch das in § 15 BauNVO 
verankerte Gebot der Rücksichtnahme gebildet, wonach Nutzungen im 
Einzelfall unzulässig sind, „wenn von ihnen Belästigungen oder Stö-
rungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebietes im 
Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind …”. 
Potenzielle Nutzungskonflikte zwischen Gewerbebetrieben und 
schutzbedürftiger Wohnbebauung lassen sich im vorliegenden Fall so-
mit sachgerecht auf der Grundlage des § 15 BauNVO lösen. 
Im Rahmen der Neuaufstellung wird daher auf eine Gliederung der 
Bauflächen nach der Art der zulässigen Betriebe auf der Grundlage der 
Abstandsliste 2007 verzichtet. 
 
 
10 Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind innerhalb des Plangebietes nicht 
betroffen.  
Sofern in dem nahezu vollständig bebauten Plangebiet bei Bodenein-
griffen Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mau-
erwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit) auftreten, sind die Vorschriften 
des Denkmalschutzgesetzes NRW (§§ 15 und 16 DSchG NRW) zu 
beachten. 
 
 
11 Flächenbilanz Planbereich 1 
Gesamtfläche 37.654 qm 100 % 

davon Gewerbegebiet 19.380 qm 51,4 % 
 Mischgebiet 7.225 qm 19,2 % 
 Gemeinbedarf 4.003 qm 10,6 % 
 Öffentliche Verkehrsfläche 5.967 qm 15,8 % 
 Fläche für Abwasserbeseitigung  1.079 qm 2,9 % 

  

* Rd. Erl. des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft vom 02.04.1998 
(MBl. NW 1998, S. 744) 
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12 Umweltbericht 
Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der gem. §§ 2 (4) i.V.m. § 1 
(6) Nr. 7 und 1a BauGB durchzuführenden Umweltprüfung zusammen, 
in der die mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans vo-
raussichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und bewertet wurden. Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Da-
ten berücksichtigt der Umweltbericht die Vorgaben der Anlage zu §§ 2 
(4) und 2a BauGB. Umfang und Detailierungsgrad des Umweltberich-
tes werden von der Gemeinde festgelegt und richten sich danach was 
angemessener Weise verlangt werden kann bzw. für die Abwägung 
der Umweltbelange erforderlich ist. 
Der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts umfasst im wesentli-
chen das Plangebiet des Bebauungsplans. Je nach Erfordernis und 
räumlicher Beanspruchung des zu untersuchenden Schutzgutes er-
folgt eine Variierung dieses Untersuchungsraums. 
 
12.1 Einleitung 
• Kurzdarstellung des Inhalts 
Ziel der Planung ist es, eine langfristige Nutzungsperspektive für das 
Plangebiet zu entwickeln und im Rahmen der Bauleitplanung die Emp-
fehlungen und Ziele des Einzelhandelskonzeptes rechtsverbindlich 
umzusetzen.  
Der Bebauungsplan wird in die Planbereiche 1 und 2 unterteilt. Im 
Planbereich 1 soll das Gewerbegebiet dem Handwerks- und 
Dienstleistungsgewerbe sowie ggf. kleinflächigem, nicht 
zentrenrelevantem Einzelhandel vorbehalten sein. Aus diesem Grund 
wird ein Gewerbegebiet festgesetzt, um eine möglichst große 
Flexibilität in Bezug auf eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen. 
Zum Schutz des zentralen Versorgungsbereiches soll innerhalb des 
Gewerbegebietes der zentrenrelevante Einzelhandel vollständig und 
der zentren- und nahversorgungsrelevante Einzelhandel teilweise 
ausgeschlossen werden. Von den zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten der „Hünxer Liste“ aus dem 
kommunalen Einzelhandelskonzept sollen im Bereich der 
bestehenden Lebensmittelmärkte lediglich Nahrungs- und 
Genussmittel als Hauptsortiment teilweise zulässig sein. Das 
Mischgebiet soll um den südlich angrenzenden Teil des bisherigen 
Gewerbegebietes und die private Grünfläche erweitert werden.  
Planbereich 2 dient als Ausgleichsfläche für den mit den Festsetzun-
gen des Planbereiches 1 verbundenen Eingriff. Die externe Aus-
gleichsfläche soll weiterhin gesichert werden. 
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• Umweltschutzziele 
Die auf den im folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien basie-
renden Vorgaben für das Plangebiet werden je nach Planungsrelevanz 
inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter konkretisiert. 
 

Tab. 2: Beschreibung der Umweltschutzziele. 

Umweltschutzziele 
Mensch Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen 

vor Immissionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B. 
Baugesetzbuch, TA Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau).  
Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Bau-
gesetzbuch (Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz 
(Erholung in Natur und Landschaft) enthalten. 

Tiere und Pflanzen,  
Biologische Vielfalt 

Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, 
dem Landesnaturschutzgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforst-
gesetz NRW und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. 
zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der 
Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
Erhalt des Waldes wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und seiner ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Funktionen) sowie der Bundesartenschutzverordnung 
vorgegeben. Weitere Auskünfte geben die Fachinformationssysteme des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). 

Boden, Fläche und Was-
ser 

Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Landes-
bodenschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 
und Boden, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktio-
nen), der Bundesbodenschutzverordnung und bodenschutzbezogene Vorgaben des 
Baugesetzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Wasserhaushaltsgesetz und 
das Landeswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Gewässer zum Wohl der Allge-
meinheit  und als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu beachtenden gesetzlichen 
Vorgaben. 

Landschaft Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, 
dem Landesnaturschutzgesetz NRW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den entsprechenden 
Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben. 

Luft und  
Klima 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes sind im Rahmen der Bauleitplanung zu beach-
ten und in der Abwägung zu berücksichtigen (u.a. „Klimaschutzklausel“ gem. § 1a(5) 
BauGB). 
Des Weiteren sind zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermei-
dung von schädlichen Umwelteinwirkungen die Vorgaben des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von 
Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landesnaturschutzgesetz 
NRW Vorgaben für den Klimaschutz. 

Kultur- und  
Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz ge-
stellt. Der Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist in 
den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorgegeben. 
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12.2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen 
Umweltzustandes (Basisszenario) und der 
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 
während der Bau- und Betriebsphase 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Plan-
durchführung werden, soweit möglich, insbesondere die etwaigen er-
heblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgü-
ter beschrieben. Die Beschreibung umfasst dabei – sofern zu erwarten 
– die direkten, indirekten, sekundären, kumulativen, kurz- mittel- und 
langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und ne-
gativen Auswirkungen. Den ggf. einschlägigen und auf europäischer, 
Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umwelt-
schutzzielen soll dabei Rechnung getragen werden. 
 

Tab. 3: Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und Prognose über die erheb-
lichen Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung. 

Schutzgut Mensch 
Bestand - Planbereich 1 weist einen hohen Versiegelungsgrad auf. Im nordöstlichen Plangebiet be-

findet sich ein Gerätehaus der Feuerwehr Hünxe. Südlich grenzen zwei Lebensmitteldis-
countmärkte an.  

- Im Westen des Planbereiches 1 liegt eine Schreinerei mit zugehörigem Wohnhaus und 
Nebenanlagen.  

- Im Nordwesten des Planbereiches 1 besteht ein Wohnhaus mit Gartenfläche. 
- Die vorhandenen Betriebe dienen als Arbeitsstätte. 
- Östlich des Planbereiches 1 bestehen Wohnnutzungen. 
- Der Planbereich 2 liegt rund 1,2 km westlich des Ortsrandes von Hünxe südlich der We-

seler Straße und stellt sich im Wesentlichen als intensiv genutztes Grünland dar. 
- Das Plangebiet besitzt keine Funktion für die Naherholung. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Im Zuge von Bauarbeiten können baubedingte Auswirkungen auf die umliegenden An-
wohner i. S. v. temporären Baustellenverkehren, Staubaufwirbelungen und vorüberge-
henden Lärmeinwirkungen auftreten. Das Maß der Erheblichkeitsschwelle wird dabei vo-
raussichtlich jedoch nicht überschritten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Die bestehenden Gebäude werden in das Planvorhaben integriert und planungsrechtlich 
gesichert. 

- Die Festsetzungen für Planbereich 2 lassen keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch erwarten. 

- Unter Beachtung immissionsschutzrechtlicher Anforderungen (siehe Kapitel 8) werden 
mit der Planung voraussichtlich keine erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut vorbereitet. 
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Schutzgut Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Bestand - Planbereich 1 ist durch die Nutzung als Gewerbe- und Mischgebiet geprägt. 

- Prägend für den Planbereich 1 sind die vorhandenen Straßenbäume entlang der „Alte 
Weseler Straße“. 

- Im Nordwesten des Planbereiches 1 besteht ein Wohnhaus mit Gartenflächen. 
-  Der Planbereich 1 ist im Osten und tlw. Süden durch Gehölze eingegrünt. Entlang der 

„Alte Weseler Straße“ befinden sich einige alte Gehölze. Der Übergang zur freien Land-
schaft ist nach Süden und Westen gegeben. 

- Einige Strukturen im Planbereich 1 könnten für planungsrelevante Vogelarten und für ge-
bäudebewohnende Fledermausarten als Lebensstätte von Bedeutung sein (s. Pkt. 5.3 der 
Begründung). 

- Es liegen keine (europäischen) Schutzgebietsausweisungen innerhalb des Plangebietes 
vor. 

- Südwestlich angrenzend an Planbereich 1 befindet sich das „LSG-Hauptterrasse südlich 
Hünxe“. 

- Der Planbereich 2 liegt rund 1,2 km westlich des Ortsrandes von Hünxe südlich der We-
seler Straße und stellt sich im Wesentlichen als intensiv genutztes Grünland dar.  

- Die nördlich gelegene Fläche stellt sich als intensiv genutztes Grünland dar. Der feucht-
geprägte Bereich wird als nach Naturschutzrecht geschütztes Biotop (Nass- und Feucht-
grünland inklusive Brachen) eingestuft. Die gesamte Fläche wurde aktuell gedüngt und 
weist einen wüchsigen Grasbewuchs auf. Der feuchtgeprägte Bereich ist im Gelände im-
mer noch erkennbar, scheint aber stärker eutrophiert zu sein. 

- Der südliche Bereich (südlich des Bruchgrabens) kann unterteilt werden in den Hangbe-
reich sowie jeweils eine Zone am Bach und zum Wald hin. Bei dem intensiv genutzten 
Grünland im Hangbereich sowie dem Nass- und Feuchtgrünland inklusive Brachen in den 
Randbereichen am Bach und zum Waldrand handelt es sich ebenfalls als gesetzlich ge-
schützte Biotope.  

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Da eine Funktion als Lebensstätte für planungsrelevante Fledermausarten im Plangebiet 
nicht ausgeschlossen werden kann, ist vor Abriss von Gebäuden in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde ein Fachgutachter zu beauftragen. 

- Darüber hinaus sollten Gehölzrodungen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von 
Vögeln und Fledermäusen, d.h. nicht in der Zeit vom 01.03. - 30.09., durchgeführt werden. 
Eine Rodung / Fällung innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur nach vorheriger 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und ggf. mit ökologischer Baubeglei-
tung zulässig. 

- Im Nordosten und Süden des Planbereiches 1 ist eine dreireihige Hecke aus bodenstän-
digen Gehölzen im Bereich der mit P1 festgesetzten Flächen zu pflanzen (siehe Kapitel 
5.1). 

- Die im Planbereich 1 gemäß zeichnerischer Festsetzung mit P2 gekennzeichneten Flä-
chen zur Anpflanzung sind als Extensivgrünland aus regionalem Saatgut zu entwickeln 
und zu pflegen.  

- Die Grünlandflächen im Planbereich 2 sind zu extensivieren. Auf den Flächen für Anpflan-
zungen entlang des Bruchgrabens ist ein zweireihiger Gehölzstreifen mit Gehölzen der 
Pflanzliste 2 (siehe Kapitel 5.1) anzupflanzen. 

- Nach derzeitigem Kenntnisstand sind voraussichtlich keine erheblichen baubedingten 
Auswirkungen zu erwarten. 
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Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Gesetzlich geschützte Biotope im Planbereich 2 können im Rahmen der Planumsetzung 
aufgewertet werden.  

- Die bestehenden Grünstrukturen, insbesondere die Bäume im Bereich der „Alte Weseler 
Straße“, werden durch die Planung gesichert. Die vorhandene Heckenstruktur im Westen 
des Plangebietes wird ebenfalls als „zu erhalten“ festgesetzt.  

- In der Betriebsphase werden keine voraussichtlichen artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände gemäß § 44 (1) BNatSchG vorbereitet. 

- Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff BNatSchG von 
4.291 Biotopwertpunkten vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG vom Verursacher auszu-
gleichen ist. Insgesamt sind keine erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf die 
Schutzgüter zu erwarten. 

 
Schutzgut Boden 
Bestand - Dem Planbereich 1 unterliegt überwiegend eine typische Braunerde, die podsolig und tief-

reichend humusreich ist. Eine besondere Schutzwürdigkeit der Böden wurde nicht bewer-
tet. 

- Aufgrund der großflächigen Versiegelung ist von einer Überprägung der ursprünglichen 
Bodenverhältnisse im Planbereich 1 auszugehen. 

- Dem Planbereich 2 unterliegen sandige Gleye verschiedener Ertragsfähigkeit mit sehr 
starkem Grundwassereinfluss. Hierbei handelt es sich um Grundwasserböden mit sehr 
hoher Funktionserfüllung als Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Da bereits heute schon ein hoher Versiegelungsgrad im Planbereich 1 aufzufinden ist, 
sind keine erheblichen baubedingten Auswirkungen zu erwarten. Die Fläche ist Teil des 
Siedlungsraumes von Hünxe, es erfolgt keine neue Flächeninanspruchnahme. 

- Im Rahmen der Planumsetzung erfolgt eine Extensivierung von Grünlandflächen in Plan-
bereich 2.  

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Durch die Extensivierung der Grünlandflächen können sich die Böden natürlich weiterent-
wickeln. Das Biotopentwicklungspotenzial kann genutzt werden. 

- Da die Planung den Bestand in Planbereich 1 sichert, sind mit der Neuaufstellung keine 
erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 

 
Schutzgut Fläche 
Bestand - Planbereich 1 umfasst eine Fläche von rund 3,8 ha und liegt am westlichen Ortsrand von 

Hünxe. Gem. Angaben des LANUV liegt die Fläche außerhalb unzerschnittener verkehrs-
armer Räume (UZVR). 

- Aufgrund der großflächigen Versiegelung ist von einer Überprägung der ursprünglichen 
Bodenverhältnisse im Planbereich 1 auszugehen. 

- Der Planbereich 2 liegt rund 1,2 km westlich des Ortsrandes von Hünxe südlich der We-
seler Straße und umfasst eine Größe von rund 4,5 ha. Gem. Angaben des LANUV liegt 
die Fläche im Bereich unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UZVR) der Klasse > 5–10 
qkm. 

- Planbereich 2 stellt sich derzeit als Grünland dar. Innerhalb der Fläche befinden sich drei 
gesetzlich geschützte Biotope. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Da bereits heute schon ein hoher Versiegelungsgrad im Planbereich 1 aufzufinden ist, 
sind keine erheblichen baubedingten Auswirkungen zu erwarten. Die Fläche ist Teil des 
Siedlungsraumes von Hünxe, es erfolgt keine neue Flächeninanspruchnahme. 

- Es sind keine baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche in Planbereich 2 
ersichtlich. 
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Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Im Rahmen der Planung werden die derzeit als „Private Grünfläche“ festgesetzte Fläche 
sowie Teile des „Gewerbegebietes“ (GRZ 0,8) künftig als „Mischgebiet“ (GRZ 0,5 zzgl. 
Nebenanlagen) festgesetzt. 

- Da die Planung in erster Linie den Bestand in Planbereich 1 sichert, sind mit der Neuauf-
stellung keine erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Fläche zu er-
warten. Für Planbereich 2 sind ebenfalls keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

 
Schutzgut Wasser 
Bestand - Oberflächengewässer sind im Planbereich 1 nicht aufzufinden. 

- Am südlichen Plangebietsrand des Planbereiches 1 befindet sich ein Regenrückhaltebe-
cken, das der Niederschlagswasserbeseitigung des östlichen Bebauungsplangebietes Nr. 
27 „Pömpers Feld“ dient. Entlang der Verkehrsflächen und auf den privaten Grundstücken 
wurden teilweise Versickerungsflächen angelegt. 

- Wasserschutzgebiete sind in den Planbereichen nicht vorhanden. 
- Der „Bruchgraben“ verläuft in Ost-West-Richtung durch den Planbereich 2. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Etwaige temporäre baubedingte Auswirkungen können durch die im Rahmen der Pla-
numsetzung entstehenden Störungen z.B. durch Bauverkehre (z.B. Staub). Bei einem er-
wartungsgemäß unfallfreien Betrieb der Baufahrzeuge und  
-maschinen sind Verschmutzungen des Schutzgutes, z.B. durch Schmier- und Betriebs-
stoffe nicht anzunehmen. 

- Auf den Flächen für Anpflanzungen entlang des Bruchgrabens ist ein zweireihiger Ge-
hölzstreifen mit Gehölzen der Pflanzliste 2 (siehe Kapitel 5.1) anzupflanzen. 

- Nach derzeitigem Kenntnisstand sind voraussichtlich keine erheblichen baubedingten 
Auswirkungen zu erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Es sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf Oberflächengewässer 
und Wasserschutzgebiete zu erwarten. 

- Im Südwesten des Planbereiches 1 wird eine Versickerungsfläche festgesetzt.  
- Durch die Extensivierung der Grünlandflächen in Planbereich 2 können sich die grund-

wassergeprägten Böden natürlich weiterentwickeln. Das Biotopentwicklungspotenzial 
kann genutzt werden 

- Da durch die Planung im Wesentlichen der Bestand in Planbereich 1 gesichert wird, sind 
keine erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut zu erwarten 

 
Schutzgut Luft- und Klimaschutz 
Bestand - Der Planbereich 1 und sein Umfeld sind lokal-klimatisch dem Siedlungs- und Gewerbe-

klima zuzuordnen.  
- Die grenzbegleitenden Gehölzstrukturen übernehmen eine positive Funktion für die Luft-

hygiene. 
- Es bestehen Vorbelastungen durch die angrenzenden Straßen und das bestehende Ge-

werbegebiet im Plangebiet selber.  
- Planbereich 2 ist dem Offenlandklima zuzuordnen. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Da der Planbereich 1 bereits bebaut ist, sind keine neuen baubedingten Auswirkungen 
auf das Schutzgut anzunehmen. 

- Auf die Flächen zur Anpflanzung in Planbereich 2 werden Bäume und Sträucher ge-
pflanzt. Das Offenlandklima bleibt unbeeinträchtigt. 
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Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Da es sich bei Planbereich 1 bereits heute schon um eine stark versiegelte Fläche mit 
geringer Funktion für den Luft- und Klimaschutz ist davon auszugehen, dass es durch die 
Aufstellung nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut kommt.  

- Die künftigen Bepflanzungen im Planbereich 2 übernehmen eine Filterfunktion. Negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht ersichtlich. 

 
Schutzgut Landschaft 
Bestand - Planbereich 1 befindet sich im Siedlungsbereich der Gemeinde Hünxe und ist durch eine 

vollständige Bebauung gekennzeichnet. Für das Landschaftsbild prägend sind die Ge-
hölzstrukturen entlang der „Alte Weseler Straße“ und „Dinslakener Straße“. 

- Planbereich 2 wird im Wesentlichen durch de Grünlandnutzung, den Bruchgraben und 
angrenzende Waldflächen geprägt. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Visuell sind Beeinträchtigungen (z.B. durch Baukräne) während der Bauphase, die jedoch 
aufgrund ihres nur vorübergehenden Einflusses voraussichtlich nicht erheblich sind, zu 
erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Die landschaftsbildprägenden Bäume entlang der „Alte Weseler Straße“ werden pla-
nungsrechtlich gesichert. 

- Durch die Extensivierung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern in Planbereich 2 
wird die Strukturvielfalt erhöht.  

- Betriebsbedingt sind keine erheblichen negativen Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu 
erwarten. 

 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Bestand - Als Sachgüter sind die bestehenden Gebäude in Planbereich 1 zu nennen 

- Geschütze Baudenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
- Bodendenkmäler und archäologische Fundstellen sind aus dem Plangebiet nicht bekannt. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

-  Kulturgeschichtliche Bodenfunde, die während der Erdarbeiten freigelegt werden, sind 
der unteren Denkmalbehörde anzuzeigen. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Eine erhebliche Betroffenheit von Sachgütern ist nicht zu erwarten, da die bestehenden 
Gebäude in die Planung integriert werden.  

- Im Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschriften des Denkmal-
schutzgesetzes NRW zu beachten. 

- Es werden keine erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut vorbereitet. 
 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
Bestand - Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in Wechselwir-

kung. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die über die „normalen“ ökosyste-
maren Zusammenhänge hinausgehen, bestehen nicht. Es liegen im Planbereich 1 keine 
Schutzgüter vor, die in unabdingbarer Abhängigkeit voneinander liegen (z.B. extreme Bo-
den- und Wasserverhältnisse mit aufliegenden Sonderbiotopen bzw. Extremstandorten). 
Planbereich 2 ist durch stark grundwassergeprägte Böden gekennzeichnet. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Es sind voraussichtlich keine baubedingten Wirkungszusammenhänge zu erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Es bestehen keine besonderen Wirkungszusammenhänge in Planbereich 1, so dass hier 
auch keine negativen Kumulationen zu erwarten sind. 

- Durch die Extensivierung der Grünlandflächen in Planbereich 2 können sich die grund-
wassergeprägten Böden natürlich weiterentwickeln. Das Biotopentwicklungspotenzial 
kann genutzt werden. 
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12.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 

bei Nichtdurchführung der Planung 
Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Plan-
gebiet ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die 
Flächen würden voraussichtlich genauso weiter genutzt werden. 
 
12.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

Bauphase 
Vermeidung / 
Verringerung 

- Beschränkung der erforderlichen Arbeitsräume auf ein absolut notwendiges Minimum. 
- Zügige und gebündelte Abwicklung der Bauaktivitäten um Störungen zeitlich und räumlich 

zu minimieren. Eindeutige Festlegung von Zufahrtswegen zur Baustelle um unnötige Ver-
dichtungen durch Befahren zu vermeiden. 

- Im Nordosten und Süden des Planbereiches 1 ist eine dreireihige Hecke aus bodenstän-
digen Gehölzen im Bereich der mit P1 festgesetzten Flächen zu pflanzen (siehe Kapitel 
5.1). 

- Die im Planbereich 1 gemäß zeichnerischer Festsetzung mit P2 gekennzeichneten Flä-
chen zur Anpflanzung sind als Extensivgrünland aus regionalem Saatgut zu entwickeln 
und zu pflegen.  

- Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen (vor 
Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Schutzzäune um ggf. betroffene Bäume anbringen, Bo-
den im Wurzelbereich von Gehölzen nicht Befahren oder durch Materialablagerungen ver-
dichten, ggf. Einsatz von Schutzvlies / Stahlplatte, freigelegtes Wurzelwerk mit Frost-
schutzmatten abdecken und bei Trockenheit bewässern, kein Bodenauftrag oder –abtrag 
im Wurzelbereich). 

- Da eine Funktion als Lebensstätte für planungsrelevante Fledermausarten im Plangebiet 
nicht ausgeschlossen werden kann, ist vor Abriss oder Umbau der Gebäude in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde ein Fachgutachter zu beauftragen. 

- Die Grünlandflächen im Planbereich 2 sind zu extensivieren. Auf den Flächen für Anpflan-
zungen entlang des Bruchgrabens ist ein zweireihiger Gehölzstreifen mit Gehölzen der 
Pflanzliste 2 (siehe Kapitel 5.1) anzupflanzen. 

 
Betriebsphase 
- Eingriffsregelung - Die Grünfestsetzungen werden aus dem ursprünglichen Bebauungsplan größtenteils 

übernommen. In der Örtlichkeit nicht mehr vorhandene Bäume (6 Stück), die im Ur-
sprungsplan als „zu erhalten“ festgesetzt waren, werden in die Neuaufstellung nicht mit 
übernommen. Im Gegenzug hierfür werden neun Bäume, die erhaltenswert sind, in die 
Planung mit aufgenommen und als „zu erhalten“ festgesetzt.  

- Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff BNatSchG von 
4.291 Biotopwertpunkten vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG vom Verursacher auszu-
gleichen ist.  

 
12.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Da es sich um die Sicherung eines bestehenden Baugebietes handelt, 
bestehen keine anderweitigen alternativen Planungsmöglichkeiten mit 
gleichem städtebaulichen Entwicklungspotenzial und geringerem öko-
logischen Eingriff. 
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12.6 Beschreibung der erheblich nachteiligen 
Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen einschließlich 
notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / Ausgleich 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen lassen keine 
schweren Unfälle oder Katastrophen erwarten, die zu erheblich nach-
teiligen Auswirkungen führen könnten. Betriebe und Anlagen, die einen 
Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) BImSchG bilden, sind 
 unzulässig. 
Weitere Gefahrgutunfälle durch Industrietätigkeiten im Sinne der Se-
veso-Richtlinie und / oder verkehrsbedingten Gefahrgutunfällen sind in 
vorliegendem Fall ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
12.7 Zusätzliche Angaben 
• Datenerfassung 
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des ökologischen 
Zustands im Plangebiet sowie der unmittelbaren Umgebung. 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Anga-
ben traten nicht auf. 
 
• Monitoring 
Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-
lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. Hie-
rhin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz 
zuständigen Behörden unterstützt.  
Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen lassen keine unvorher-
gesehenen erheblichen Umweltauswirkungen erwarten. 
Weitere Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prüfun-
gen im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren. 
Unbenommen hiervon ist die Überprüfung seitens der für den Umwelt-
schutz zuständigen Behörden gem. § 4 (3) BauGB. 
 
12.8 Zusammenfassung 
Ziel der Planung ist es, eine langfristige Nutzungsperspektive für das 
Plangebiet zu entwickeln und im Rahmen der Bauleitplanung die Emp-
fehlungen und Ziele des Einzelhandelskonzeptes rechtsverbindlich 
umzusetzen.  
Der Bebauungsplan wird in die Planbereiche 1 und 2 unterteilt. Im 
Planbereich 1 soll das Gewerbegebiet dem Handwerks- und 
Dienstleistungsgewerbe sowie ggf. kleinflächigem, nicht 
zentrenrelevantem Einzelhandel vorbehalten sein. Aus diesem Grund 
wird ein Gewerbegebiet festgesetzt, um eine möglichst große 
Flexibilität in Bezug auf eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen. 
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Zum Schutz des zentralen Versorgungsbereiches soll innerhalb des 
Gewerbegebietes der zentrenrelevante Einzelhandel vollständig und 
der zentren- und nahversorgungsrelevante Einzelhandel teilweise 
ausgeschlossen werden. Von den zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten der „Hünxer Liste“ aus dem 
kommunalen Einzelhandelskonzept sollen lediglich Nahrungs- und 
Genussmittel als Hauptsortiment teilweise zulässig sein. Das 
Mischgebiet soll um den südlich angrenzenden Teil des bisherigen 
Gewerbegebietes und die private Grünfläche erweitert werden.  
Planbereich 2 dient als Ausgleichsfläche für den mit den Festsetzun-
gen des Planbereiches 1 verbundenen Eingriff. Die externe Aus-
gleichsfläche soll weiterhin gesichert werden. 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass durch die Pla-
nung keine Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet wer-
den, sofern bestimmte Maßnahmen zur Vermeidung eingehalten wer-
den.  
Gleichwohl ist mit der Planung ein Eingriff in Natur und Landschaft von 
4.291 Biotopwertpunkten verbunden, der im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens auszugleichen ist. Lage und Art der erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren ergänzt. 
Der Umweltbericht kommt nach Prüfung der Schutzgüter zu dem Er-
gebnis, dass – unter Berücksichtigung des noch festzulegenden Ein-
griffsausgleichs - keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die Pla-
nung entstehen.  
Bei Nicht-Durchführung der Planung würde der Bereich voraussichtlich 
im derzeitigen Umfang weiterhin gewerblich genutzt. 
Sinnvolle anderweitige Planungsmöglichkeiten hinsichtlich räumlicher 
oder funktionaler Alternativen, die gegenüber der vorliegenden Pla-
nung städtebauliche oder ökologische Vorteile aufweisen, bestehen im 
Hinblick auf die konkrete Aufgabenstellung nicht. Maßnahmen zum 
Monitoring umweltrelevanter Fragen sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht erforderlich und beschränken sich somit auf die Prüfungen 
im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren. 
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Anhang – Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
Zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird das Biotopwertverfah-
ren des Landes Nordrhein-Westfalen* angewandt. 
Dieses Verfahren wird auf Basis des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
B 36 „Gewerbegebiet Gansenbergweg“ (Planbereich 1) bzw. der darin 
enthaltenen Festsetzungen durchgeführt und mit den Festsetzungen 
der nunmehr vorliegenden Neuaufstellung verglichen.  
Mit der Planung entsteht voraussichtlich ein Biotopwertdefizit von 
4.291 Punkten, welches auf externen Flächen oder den Ankauf von 
Biotopwertpunkten ausgeglichen werden muss.   
 

 
 

Fläche
(qm)

2.882

1.1 ... davon Versiegelte Fläche (60%) 1.729 0,0 1,0 0,0 0

4.4 ... davon nicht überbaubare 
Grundstücksfläche (hier Garten)

1.153 3,0 1,0 3,0 3.458

22.551
1.1 ... davon Versiegelte Fläche (80%) 18.041 0,0 1,0 0,0 0

Nicht überbaubare Grundstücksfläche (20%) 4.510
4.5 ... davon Industrierasen, 

Bodendecker, Staudenrabatten etc.
2.319 2,0 1,0 2,0 4.638

7.2 ... davon Flächen zur Anpflanzung/ 
zum Erhalt Hecke)

2.191 5,0 1,0 5,0 10.955

4.003
1.1 ... davon Versiegelte Fläche (80%) 3.202 0,0 1,0 0,0 0

Nicht überbaubare Grundstücksfläche (20%) 801
4.5 ... davon Industrierasen, 

Bodendecker, Staudenrabatten etc.
332 2,0 1,0 2,0 663

7.2 ... davon Flächen zur Anpflanzung/ 
zum Erhalt (Hecke)

469 5,0 1,0 5,0 2.345

9.2 Versickerungsmulde 1.079 4,0 1,0 4,0 4.316
4.4 Private Grünfläche (Garten) 1.172 3,0 1,0 3,0 3.516
1.1 Straßenverkehrsfläche* 5.967 0,0 1,0 0,0 0

37.654 29.892

Tab.1: planungsrechtlicher Ausgangszustand 

Bewertungsparameter
Code Beschreibung Grundwert Korrektur-

faktor
Gesamtwer

t
Einzel-

flächenwert
Mischgebiet (GRZ 0,4 inkl. 50% 
Überschreitung für Nebenanlagen)

Gewerbegebiet (GRZ 0,8)

Flächen für Gemeinbedarf (GRZ 0,8)

Summe Bestand G1

* Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW 
(2008): Numerische Bewertung 
von Biotoptypen für die Bauleit-
planung in NRW. Recklinghau-
sen. 
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Fläche
(qm)

7.225

1.1 ... davon Versiegelte Fläche (75%) 5.419 0,0 1,0 0,0 0
7.2 ... davon Flächen zur Anpflanzung/ 

zum Erhalt (Hecke)
85 5,0 1,0 5,0 425

4.4 ... davon nicht überbaubare 
Grundstücksfläche (hier Garten)

1.721 3,0 1,0 3,0 5.164

19.380
1.1 ... davon Versiegelte Fläche (80%) 15.504 0,0 1,0 0,0 0
Nicht überbaubare Grundstücksfläche (20%) 3.876
4.5 ... davon Industrierasen, 

Bodendecker, Staudenrabatten etc.
1.772 2,0 1,0 2,0 3.544

4.6 ... davon Flächen zur Anpflanzung/ 
Anlage von Extensivrasen

1.376 4,0 1,0 4,0 5.504

7.2 ... davon Flächen zur Anpflanzung/ 
zum Erhalt (Hecke)

728 5,0 1,0 5,0 3.640

4.003
1.1 ... davon Versiegelte Fläche (80%) 3.202 0,0 1,0 0,0 0
Nicht überbaubare Grundstücksfläche (20%) 801
4.5 ... davon Industrierasen, 

Bodendecker, Staudenrabatten etc.
332 2,0 1,0 2,0 663

7.2 ... davon Flächen zur Anpflanzung/ 
zum Erhalt (Hecke)

469 5,0 1,0 5,0 2.345

9.2 Versickerungsmulde 1.079 4,0 1,0 4,0 4.316
1.1 Straßenverkehrsfläche* 5.967 0,0 1,0 0,0 0

37.654 25.601

 

25.601 29.892 = -4.291
-4.291

Biotopwertdifferenz: Planung (G2) -  Bestand (G1)

Beschreibung Grundwert Korrektur-
faktor

Gesamtwer
t

Mit Realisierung der Planung entsteht ein Biotopwertdefizit von rund Biotopwertpunkten.

Einzel-
flächenwert

Mischgebiet (GRZ 0,5 inkl. 50% 
Überschreitung für Nebenanlagen)

Summe Planung G2

Tab.3: Gesamtbilanz

Gewerbegebiet (GRZ 0,8)

Flächen für Gemeinbedarf (GRZ 0,8)

* Anmerkung: Zu den Straßenbäumen fehlen Flächenangaben. Da sämtliche 
Straßenbäume erhalten bleiben, entsteht jedoch eine ausgeglichene Bilanz. 

Tab.2: Zielzustand gem. Festsetzungen des Bebauungsplans

Bewertungsparameter
Code


